
 
Heimvertrag 

für vollstationäre Pflegeeinrichtungen 
 

 
zwischen der  Theodor Fliedner Stiftung 
          
 
als Träger der Einrichtung  Altenwohnanlage Duisburg-Großenbaum -   
                                         - nachstehend „Einrichtung“ genannt - 
 
vertreten durch  Dr. Sabine Josat, MScN 
                                           nachstehend „Einrichtungsleitung“ genannt 
 
u n d  
 
<<BewoAnrede>> <<BewoVorname>> <<BewoName>> 
  
bisher wohnhaft in <<BewoStraße>>, <<BewoPLZ>> <<BewoOrt>> 
  - nachstehend „Bewohnerin“/ „Bewohner“ genannt - 
 
vertreten durch  
   (rechtliche Betreuerin oder rechtlicher Betreuer/  
   Bevollmächtigte oder Bevollmächtigter) 
 
wird mit Wirkung vom <<BewoVertragsbegin>> auf unbestimmte Zeit folgender  
 
H e i m v e r t r a g  geschlossen: 
 

§ 1 Einrichtungsträger 
 

(1) Die Theodor Fliedner Stiftung ist ein als gemeinnützig anerkannter Rechtsträger 
mit dem Sitz in 45481 Mülheim a. d. Ruhr, Fliednerstraße. 2.  

 
     Sie ist eine rechtsfähige kirchliche Stiftung des privaten Rechts im Sinne des § 1 des    
     Kirchengesetzes über die Kirchliche Aufsicht für rechtsfähige Stiftungen (Kirchliches  
     Stiftungsaufsichtsgesetz) vom 18. Januar 1979 der Evangelischen Kirche im Rhein 
     land.  
 

(2) Die Bewohnerin / Der Bewohner respektiert die Grundrichtung der Einrichtung. 
Diese liegt der Konzeption der Einrichtung zugrunde. Die Konzeption kann bei der 
Einrichtungsleitung eingesehen werden. Auf Wunsch wird ein Exemplar zur Verfü-
gung gestellt. 
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§ 2 Vertragsgrundlagen 
 
(1) Die vorvertraglichen Informationen der Einrichtung nach § 3 Wohn- und Betreu-  
     ungsvertragsgesetz (WBVG) sind Vertragsgrundlage, dazu gehört insbesondere  
     die Darstellung der Wohn- und Gebäudesituation, Konzeption, Entgelte und Pflege- 
     und Betreuungsleistung sowie die Ergebnisse der Qualitätsprüfungen. Ein Infor- 
     mationsgespräch hat am xxxxxxx stattgefunden. 
 
(2) Weitere Vertragsgrundlagen sind der Rahmenvertrag gem. § 75 Abs. 1 SGB XI zur 
     Kurzzeitpflege und vollstationären Pflege (NRW), die Vergütungsvereinbarung nach 
     § 84 SGB XI sowie der Versorgungsvertrag nach § 72 SGB XI in der jeweils gültigen 
     Fassung. Soweit sie diesem Vertrag nicht in der Anlage beigefügt sind, werden sie 
     von der Einrichtung zur Einsicht zur Verfügung gestellt. 
 

§ 3 Leistungen der Einrichtung 
 
(1) Die Einrichtung erbringt der Bewohnerin/dem Bewohner folgende Leistungen: 
 

a) Unterkunft in einem Einzelzimmer 
Zimmer-Nr .xxxxxxxx Quadratmeter:  xxxxxxxxx 
mit angeschlossenem Sanitärraum. 
Ausstattung: Pflegebett, Nachtschrank, Stores, Übergardinen, 
            Anschluss für Kabelfernsehen und Telefon. 
                     (Auf Wunsch und in Absprache kann eigenes oder weiteres  
                      Mobiliar eingebracht werden) 

 
 b) Verpflegung in folgendem Umfang: 
 
  - Normalkost: Frühstück 
      Mittagessen 
      Nachmittagskaffee 
      Abendessen 
      Zwischenmahlzeiten 
 
  - Bei Bedarf: leichte Vollkost oder 
      Diätkost nach ärztlicher Anordnung    

             
sowie eine ausreichende jederzeit erhältliche Getränkeversorgung.  

  (Kaffee, Tee, Mineralwasser und Saft) 
 
 c) Dem Pflegebedarf sowie dem Gesundheitszustand der Bewohnerin/des Be-

wohners entsprechende Pflege und Betreuung nach dem allgemein anerkann-
ten Stand medizinisch-pflegerischer Erkenntnisse nach dem Elften Buch Sozi-
algesetzbuch - Soziale Pflegeversicherung (SGB XI) (Pflegeklasse/Pflegestufe): 

 
   Klasse/Stufe I 

  Klasse/Stufe II  
  Klasse/Stufe III 
  außergewöhnlich höher und intensiver Pflegeaufwand (Härtefall) 
 

entsprechend dem Rahmenvertrag gem. § 75 Abs. 1 SGB XI zur vollstationären 
Pflege und Kurzzeitpflege (NRW)  
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Bei Veränderungen des Pflegebedarfes passt die Einrichtung ihre Leistungen 
dem veränderten Bedarf an.  
 

d) Zusätzliche Betreuung und Aktivierung der pflegebedürftigen Bewohnerinnen 
und Bewohner mit erheblichem Bedarf an allgemeiner Beaufsichtigung und Be-
treuung (Personenkreis gem. § 45 a SGB XI), soweit die Pflegekassen hierfür 
einen Vergütungszuschlag zahlen.  

 
e) Pflege und Betreuung, die nicht in den leistungsrechtlichen Rahmen des SGB 

XI fällt ( sog. Stufe 0 nach § 61 SGB XII). 
 

f) Regelmäßige Reinigung des überlassenen Wohnraumes 
 

- Wohnraum dreimal wöchentlich, 
- Sanitärraum dreimal wöchentlich, 
- Staubwischen/-saugen nach Bedarf, 
- Fensterputzen einmal im Quartal. 

 
 g) Überlassung, Reinigung und Instandhaltung von Bettwäsche 
  und Handtüchern. 
 

h) Waschen und Mangeln der maschinenwaschbaren und trocknergeeigneten  
      persönlichen Bekleidung und Wäsche. Die Privatwäsche muss nach Maßgabe  
      der Einrichtung gekennzeichnet werden. 
 
i) Haustechnik und Verwaltung ( z.B. Barbetragsverwaltung, Ein- und Auszugs- 
      hilfen etc).-im notwendigen Umfang.  
 
j) Bereitstellung von Inkontinenzmitteln, soweit erforderlich und von der Kranken-

versicherung nicht zur Verfügung gestellt. 
 
(2) Die Gemeinschaftsräume und -einrichtungen stehen der Bewohnerin/dem Bewoh- 
       ner zur Mitbenutzung zur Verfügung. 
 
(3) Die Einrichtung übergibt der Bewohnerin / dem Bewohner auf Wunsch folgende 

Schlüssel: 
 
 1 Zimmerschlüssel nach Bedarf/1 Briefkastenschlüssel 
  
 Die Anfertigung weiterer Schlüssel darf nur die Einrichtungsleitung veranlassen. 
 
 Der Verlust von Schlüsseln ist umgehend der Einrichtungsleitung zu melden; die 

Ersatzbeschaffung erfolgt durch die Einrichtungsleitung, bei Verschulden der Be-
wohnerin / des Bewohners auf ihre / seine Kosten. Alle Schlüssel sind Eigentum der 
Einrichtung. Bei Beendigung des Vertragsverhältnisses im beiderseitigen Einver-
nehmen oder durch Kündigung hat die Bewohnerin/der Bewohner die Schlüssel 
vollzählig an die Einrichtungsleitung zurück zu geben. 

 
(4) Es gilt die freie Arzt- und Apothekenwahl, erforderlichenfalls ist die Einrichtung der 

Bewohnerin/dem Bewohner bei der Vermittlung dieser Leistungen behilflich.  
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§ 4 Leistungsentgelt 
 
(1) Die Entgelte für die Leistungen gem. § 3 richten sich nach den mit den Kostenträ-

gern (zuständigen Pflegekassen und Sozialhilfeträgern) jeweils getroffenen Vergü-
tungsvereinbarungen.  

 
(2) Die Bemessung des Leistungsentgeltes entspricht der Einstufung des Bewoh-

ners/der Bewohnerin in eine Pflegestufe durch die jeweilige Pflegekasse. Das Leis-
tungsentgelt beträgt pro Tag: 

 
 - Entgelt für Unterkunft  €             tägl. 
 
  Entgelt für Verpflegung €             tägl.  
   
  Pflegeleistungen im Bereich des SGB XI 
   
  Klasse/Stufe  €             tägl. 
 
 - Zuschlag außergewöhnlich hoher und intensiver 
  Pflegeaufwand („Härtefall“)  €             tägl. 
 

- Pflege und Betreuung, die nicht in den  
       leistungsrechtlichen Rahmen des SGB XI fällt  
       (sog. Stufe O i.S.v. § 61 SGB XII) €             tägl. 
 

 - Betriebsnotwendige Investitionsaufwendungen 
  im Sinne des § 82 Abs. 3 SGB XI und der dazu 
  ergangenen Ausführungsvorschriften (teilweise  
        öffentliche Förderung): 
 
  Doppelzimmer €             tägl. 
 
  Einzelzimmer €             tägl. 
              
             Betriebsnotwendige Investitionsaufwendungen 
             im Sinne von § 83 Abs. 4 SGB XI (ohne öffentliche 
             Förderung) €………...tägl. 

       =============================================== 
 
  Entsprechend der zum  Vertragsabschluss vor- 
  liegenden Einstufung in die Pflegestufe xxxxx durch 
  den MDK ergibt  sich ein tägliches Heimentgelt 
  von   €     …….. tägl. 
 
       Davon übernimmt die gesetzliche Pflegeversicherung in der Regel 
  monatlich € xxxxxxxx 
 
(2.1) Die zusätzlichen Kosten für Inkontinenzmittel betragen 26,81 € monatlich, soweit  
           die Kosten nicht von der jeweiligen gesetzlichen Krankenversicherung über- 
           nommen werden.  
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     Gemäß den gemeinsamen Verlautbarungen der Spitzenverbände der Kranken- 
           kassen gehören Inkontinenzmittel seit dem 01.01.2004 in den Katalog der zuzah- 
           lungspflichtigen Hilfsmittel. Von den gesetzlichen Krankenkassen werden 10 %  
           der Pauschale als Zuzahlung einbehalten (2,68 €), die bis zur Vorlage einer gül- 
           tigen Rezeptgebührenbefreiung den Bewohnern in Rechnung gestellt werden  
           muss. 
 
(2.2) Wird die Bewohnerin/der Bewohner vollständig und dauerhaft durch Sonden- 
           ernährung auf Kosten Dritter (z.B. Krankenversicherung) versorgt, verringert sich  
           das Entgelt der Verpflegung um die ersparten Aufwendungen. Die Reduzierung  
           beläuft sich entsprechend der Vergütungsvereinbarung vom 25.6.2009 auf zzt.  
           € 4,09 täglich. 
 
(3) Die Einrichtung ist berechtigt, das Heimentgelt durch einseitige Erklärung zu erhö-

hen, wenn sich die bisherige Berechnungsgrundlage der Sach- und Personalkosten 
verändert und sowohl die Erhöhung als auch das erhöhte Entgelt angemessen sind. 
Eine Erhöhung des Investitionsbetrages ist nur zulässig, soweit er betriebsnotwen-
dig ist und nicht durch öffentliche Förderungen gedeckt wird. 

 
 Die Einrichtung hat der Bewohnerin / dem Bewohner die beabsichtigte Erhöhung 
des Entgeltes schriftlich mitzuteilen und zu begründen. Aus der Mitteilung muss der 
Zeitpunkt hervorgehen, zu dem die Einrichtung die Erhöhung des Entgeltes ver-
langt. In der Begründung muss sie unter Angabe des Umlagemaßstabes die Positi-
onen benennen, für die sich durch die veränderte Berechnungsgrundlage Kosten-
steigerungen ergeben, und die bisherigen Entgeltbestandteile den vorgesehenen 
neuen Entgeltbestandteilen gegenüberstellen. Der Bewohner schuldet das erhöhte 
Entgelt frühestens vier Wochen nach Zugang des hinreichend begründeten Erhö-
hungsverlangens. Der Bewohner muss rechtzeitig Gelegenheit erhalten, die Anga-
ben der Einrichtung durch Einsichtnahme in die Kalkulationsunterlagen zu überprü-
fen. 
 

(4) Die Einrichtung ist berechtigt, das Entgelt durch einseitige Erklärung zu erhöhen, 
wenn der individuelle Betreuungs- und Pflegebedarf der Bewohnerin / des Bewoh-
ners zunimmt. Die Erhöhung ist bei entsprechender Feststellung durch den Leis-
tungsbescheid der Pflegekasse zulässig, wenn die Einrichtung die Entgelterhöhung 
vorab der Bewohnerin / dem Bewohner schriftlich begründet hat. In dieser Begrün-
dung sind die bisherigen und die veränderten Leistungen sowie die dafür jeweils zu 
entrichtenden Entgelte gegenüberzustellen. Die Erhöhung wird wirksam nach Zu-
gang dieser Begründung bei der Bewohnerin / dem Bewohner, auch wenn im Leis-
tungsbescheid der Pflegekasse ein früherer Zeitpunkt bestimmt wird. 

 
(5) Bei vorübergehender Abwesenheit wird grundsätzlich ein Leistungsentgelt nach 

Maßgabe des Rahmenvertrages gem. § 75 Abs. 1 SGB XI (Kurzzeitpflege und voll-
stationäre Pflege) NRW berechnet.  Danach kann vom ersten Tag der ganztägigen 
Abwesenheit wegen Aufenthaltes in einem Krankenhaus, in einer stationären Re-
habilitationseinrichtung sowie wegen Urlaubs eine Platzgebühr berechnet werden. 
Innerhalb eines Kalenderjahres besteht Anspruch auf Platzgebühr für bis zu 42 Ta-
ge. Bei Krankenhausaufenthalten und bei Aufenthalten in Rehabilitationseinrichtun-
gen verlängert sich der Abrechnungszeitraum für die Dauer dieser Aufenthalte. Die 
Platzgebühr beträgt jeweils 75 v. H. der Pflegevergütung (vgl. § 84 Abs. 1 SGB XI) 
und der Entgelte für Unterkunft und Verpflegung. Abweichend von Satz 5 sind für 
die ersten 3 Tage der ganztägigen Abwesenheit die ungekürzte Pflegevergütung 
und die jeweils gültigen ungekürzten Entgelte für Unterkunft und Verpflegung zu 
zahlen.  
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      Als ganztägige Abwesenheit in Sinne dieser Regelung gilt, wenn der Pflegebedürfti-     
      ge von 0.00 Uhr bis 24.00 Uhr abwesend war. Aufnahme- und Entlassungstag zäh- 
      len als ein Pflegetag.  
 

Das Entgelt für die betriebsnotwendigen Investitionsaufwendungen ist bei vorüber-
gehender Abwesenheit in voller Höhe zu entrichten. 

 

 § 5 Fälligkeit und Abrechnung 
 
(1) Die Leistungsentgelte werden am Ende eines Monats tagegenau und unter Berück-

sichtigung möglicher Veränderungen abgerechnet. Die Zahlung ist mit dem Erhalt 
der Abrechnung fällig und spätestens bis zum 10. Tag nach Erhalt der Abrechnung 
zu begleichen. Abweichende Bestimmungen und Vereinbarungen mit Kostenträgern 
bleiben unberührt. 

 
(2) Im Falle rückwirkender Veränderung der Leistungsentgelte (z.B. durch  Umstufung, 

Kostenträgerwechsel, Bewilligung von Pflegewohngeld) werden diese in der folgen-
den Abrechnung berücksichtigt. Die Aufrechnung anderer Forderungen ist nur zu-
lässig, wenn diese unbestritten oder rechtskräftig festgestellt sind. 

 
(3) Soweit Entgelte von öffentlichen Kostenträgern übernommen werden, wird mit die-

sen abgerechnet. Die Bewohnerin/der Bewohner wird über die Höhe des übernom-
menen Anteils informiert. 

 

§ 6 Mitwirkungspflichten 
 
(1) Die Bewohnerin/Der Bewohner ist zur Vermeidung von ansonsten möglicherweise 

entstehenden rechtlichen und finanziellen Nachteilen gehalten, die erforderlichen 
Anträge zu stellen und die notwendigen Unterlagen vorzulegen (z.B. für Leistungen 
nach SGB XI, SGB XII und Pflegewohngeld in NRW). Bei fehlender oder falscher 
Information der Einrichtung oder der Kostenträger drohen der Bewohnerin/dem Be-
wohner ansonsten Regresse.  

 
(2) Die Bewohnerin / der Bewohner ist insbesondere verpflichtet, einen Antrag auf Ein-

stufung und Überprüfung der Einstufung durch die Pflegekasse nach schriftlicher 
und begründeter Aufforderung der Einrichtung zu stellen. Weigert sich die Bewoh-
nerin/der Bewohner, den Antrag zu stellen, kann die Einrichtung ihr/ihm oder dem 
Kostenträger ab dem ersten Tag des zweiten Monats nach der Aufforderung vorläu-
fig den Pflegesatz nach der nächst höheren Pflegeklasse berechnen. Werden die 
Voraussetzungen für eine höhere Pflegestufe vom Medizinischen Dienst nicht be-
stätigt und lehnt die Pflegekasse eine Höherstufung deswegen ab, hat die Einrich-
tung der Bewohnerin/dem Bewohner den überzahlten Betrag unverzüglich zurück 
zu zahlen; der Rückzahlungsbetrag ist rückwirkend ab Zahlung des erhöhten Ent-
geltes mit mindestens 5 v.H. per anno zu verzinsen. Das Kündigungsrecht nach § 
18 dieses Vertrages bleibt unberührt. 

 
(3) Der Mitwirkung der Bewohnerin/des Bewohners bedarf des Weiteren auch die Fest-

stellung, ob sie/er zum Personenkreis mit erheblichen Bedarf an allgemeiner Beauf-
sichtigung und Betreuung des § 45 a SGB XI gehört. Zur Inanspruchnahme der 
Leistung nach § 3 Abs. 1 d dieses Vertrages bedarf es zusätzlich der Antragstellung 
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der Bewohnerin/des Bewohners an die Pflegekasse auf entsprechende Einstufung, 
soweit dies noch nicht geschehen ist. 

 

§ 7 Eingebrachte Sachen 
 
(1) Im Einvernehmen mit der Einrichtungsleitung kann die Bewohnerin/der Bewohner 

Möbel und andere Einrichtungsgegenstände in ihr/sein Zimmer einbringen. Die von 
der Bewohnerin/dem Bewohner eingebrachten netzabhängig betriebenen, elektri-
schen Geräte werden auf ihre/seine Kosten regelmäßig durch die Einrichtung bzw. 
auf deren Veranlassung geprüft. Solche Geräte, die nicht verkehrssicher sind, dür-
fen nicht betrieben werden. 

 
(2) Persönliche Gegenstände der Bewohnerin/des Bewohners können außerhalb der 

zur Verfügung gestellten Räumlichkeiten nur aufgrund einer besonderen Vereinba-
rung untergebracht werden.  

 

§ 8 Tierhaltung 
 
Die Haltung von Kleintieren ist möglich. Sie bedarf der Zustimmung der Einrichtungslei-
tung. 
 

§ 9 Haftung 
 
(1) Bewohnerin/Bewohner und Einrichtung haften einander für Sachschäden im Rah-

men dieses Vertrages nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. Im Übrigen bleibt 
es der Bewohnerin/dem Bewohner überlassen, eine Sachversicherung abzuschlie-
ßen. 

 
(2) Für Personenschäden wird im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen gehaftet. 

Das gilt auch für sonstige Schäden. 
 

§ 10 Datenschutz 
 
(1) Die Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen der Einrichtung sind zur Verschwiegenheit sowie  

zur Beachtung der geltenden Datenschutzbestimmungen verpflichtet.  
 
(2) Soweit es zur Durchführung der Leistungserbringung erforderlich ist, dürfen  

personenbezogene Daten der Bewohnerin/des Bewohners durch die Einrichtung 
erhoben, gespeichert, verarbeitet und an Dritte übermittelt werden. Die Einwilligun-
gen zur Erhebung und zur Übermittlung bedürfen der Schriftform und sind wieder-
ruflich (siehe Anlagen 4 und 5). 

 
(3) Die Bewohnerin/der Bewohner hat das Recht auf Auskunft, welche Daten über sie/ 

ihn gespeichert sind. 
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§ 11 Recht auf Beratung und Beschwerde 
 
(1) Die Bewohnerin/Der Bewohner hat das Recht, sich bei der Einrichtung und den in 

der Anlage 6 genannten Stellen beraten zu lassen und sich dort über Mängel bei 
Erbringung der im Heimvertrag vorgesehenen Leistungen zu beschweren. 
 

(2) Die Bewohnerin/der Bewohner hat Anspruch darauf, dass die Einrichtung das von 
der Arbeitsgemeinschaft der Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege des 
Landes NRW für ihre Mitglieder in einer Selbstverpflichtung festgelegte interne und 
externe Beschwerdemanagement gewährleistet. Die Selbstverpflichtungserklärung 
in der Fassung vom 22.02.2000 ist Bestandteil dieses Vertrages und als Anlage 7  
beigefügt. 

 
(3) Die Rechte nach § 10 Wohn- und Betreuungsvertragsgesetz im Hinblick auf die 

Kürzung des Entgeltes bei Nicht- oder Schlechtleistung bleiben unberührt. 
 

§ 12 Besondere Regelungen für den Todesfall 
 
 (1) Im Falle des Todes der Bewohnerin/des Bewohners sind zu benachrichtigen: 
  
 
1.  

(Name, Vorname) 
  
 

 (Anschrift, Telefon, Telefax und e-mail) 
 
 
2.  
      (Name, Vorname) 

 
 
 (Anschrift, Telefon, Telefax und e-mail) 

 
(2) Die Einrichtung stellt den Nachlass, soweit möglich, durch räumlichen Verschluss 

sicher. 
 Unbeschadet einer etwaigen letztwilligen Verfügung oder der gesetzlichen Erbfolge 

soll der Besitz der Bewohnerin/des Bewohners an 
 
 Frau/Herr 
        
 
 in  
 
 oder im Verhinderungsfalle an 
 
 Frau/Herrn  
        
 
 in   
      ausgehändigt werden. 
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§ 13 Beendigung des Vertragsverhältnisses 
 

1.) Der Vertrag kann im beiderseitigen Einvernehmen oder durch Kündigung eines  
     Vertragspartners beendet werden. Im Übrigen endet das Vertragsverhältnis mit   
     dem Tod der Bewohnerin/des Bewohners. 

 
2.) Falls die Sachen der Bewohnerin/des Bewohners nicht binnen einer Woche nach  
     Vertragsende abgeholt worden sind, können sie auf Kosten der Bewohnerin/des  
     Bewohners bzw. des Nachlasses durch die Einrichtung anderweitig untergebracht  
     werden. 

 

§ 14 Kündigung durch die Bewohnerin / den Bewohner 
 
1.  Die Bewohnerin / der Bewohner kann den Vertrag spätestens am dritten Werktag    
     eines Kalendermonats zum Ablauf desselben Monats schriftlich kündigen. Bei einer  
     Erhöhung des Entgeltes ist eine Kündigung jederzeit für den Zeitpunkt möglich, zu  
     dem die Einrichtung die Erhöhung des Entgeltes verlangt. 
 
2.  Innerhalb von zwei Wochen nach Beginn des Vertragsverhältnisses kann die Be- 
     wohnerin/der Bewohner jederzeit ohne Einhaltung einer Frist kündigen. Wird der  
     Bewohnerin/dem Bewohner erst nach Beginn des Vertragsverhältnisses eine Aus- 
     fertigung des Vertrages ausgehändigt, kann die Bewohnerin/der Bewohner auch  
     noch bis zum Ablauf von zwei Wochen nach der Aushändigung kündigen. 
 
3. Die Bewohnerin/der Bewohner kann den Vertrag aus wichtigem Grund jederzeit   
      ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist kündigen, wenn ihr/ihm die Fortsetzung des  

    Vertrages bis zum Ablauf der Kündigungsfrist nicht zuzumuten ist. 
 

§ 15 Kündigung durch die Einrichtung 
 
(1) Die Einrichtung kann den Vertrag nur aus wichtigem Grund kündigen. Die Kündi-

gung bedarf der Schriftform und ist zu begründen. Ein wichtiger Grund liegt insbe-
sondere vor, wenn  

 
 1. die Einrichtung den Betrieb einstellt, wesentlich eingeschränkt oder in seiner Art 

verändert und die Fortsetzung des Vertrages für die Einrichtung eine unzumut-
bare Härte bedeuten würde, 

 
       2.   die Einrichtung eine fachgerechte Pflege- und Betreuungsleistung nicht erbrin-

gen kann, weil sie eine Anpassung der Leistungen aufgrund eines Auschlusses 
nach § 8 Abs. 4 WBVG nicht anbietet und ihr deshalb ein Festhalten an dem 
Vertrag nicht zumutbar ist, 

 
 3. die Bewohnerin/der Bewohner ihre/seine vertraglichen Pflichten schuldhaft so 

gröblich verletzt, dass der Einrichtung die Fortsetzung des Vertrages nicht mehr 
zugemutet werden kann; dies gilt insbesondere dann, wenn die Bewohenrin/der 
Bewohner ihre/seine Mitwirkungspflicht dadurch verletzt, dass er/sie trotz Auf-
forderung der Einrichtung nach § 6 Abs. 2 des Vertrages bei der Pflegekasse 
keinen Antrag auf Höherstufung stellt oder 
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 4. die Bewohnerin/der Bewohner 
  a) für zwei aufeinanderfolgende Termine mit der Entrichtung des Entgelts oder 

eines Teils des Entgelts, der das Entgelt für einen Monat übersteigt, im Ver-
zug ist oder  

 
  b) in einem Zeitraum, der sich über mehr als zwei Termine erstreckt, mit der 

Entrichtung des Entgelts in Höhe eines Betrages in Verzug gekommen ist, 
der das Entgelt für zwei Monate erreicht. 

 
Die Kündigung  des Vertrages zum Zwecke der Erhöhung des Entgeltes ist ausge-
schlossen. 

 
(2) Die Einrichtung kann aus dem Grund des Abs. 1 S. 3 Nr. 2.2 Halbsatz nur kündi-

gen, wenn sie zuvor die Bewohnerin/den Bewohner unter Bestimmung einer ange-
messenen Frist und unter Hinweis auf die beabsichtigte Kündigung erneut auf die 
Mitwirkungspflicht hingewiesen hat und der Kündigungsgrund nicht durch eine An-
tragstellung entfallen ist. 

 
(3) Die Einrichtung kann aus dem Grund des Abs. 1 Satz 3 Nr. 3 nur kündigen, wenn 

sie zuvor dem Bewohner unter Hinweis auf die beabsichtigte Kündigung erfolglos 
eine angemessene Zahlungsfrist gesetzt hat. Ist die Bewohnerin/der Bewohner in 
den Fällen des Abs. 1 Satz 3 Nr. 3 mit der Entrichtung des Entgeltes in Rückstand 
geraten, ist die Kündigung ausgeschlossen, wenn die Einrichtung vorher befriedigt 
wird. Die Kündigung wird unwirksam, wenn die Einrichtung bis zum Ablauf von zwei 
Monaten nach Eintritt der Rechtshängigkeit des Räumungsanspruches hinsichtlich 
des fälligen Entgelts befriedigt wird oder eine öffentliche Stelle sich zur Befriedigung 
verpflichtet. 

 
(4) In den Fällen des Abs. 1 Satz 3 Nr. 2 und 3 kann die Einrichtung den Vertrag ohne 

Einhaltung einer Frist kündigen. Im übrigen ist eine Kündigung bis zum dritten 
Werktag eines Kalendermonats zum Ablauf des nächsten Monats zulässig. 

 

§ 16 Nachweis von Leistungsersatz und Übernahme von   
         Umzugskosten 
 
(1) Hat die Bewohnerin/der Bewohner nach § 14 Abs. 3 aufgrund eines von der Einrich- 
      tung zu vertretenden Kündigungsgrundes gekündigt. ist die Einrichtung der Bewoh- 
      nerin/dem Bewohner auf dessen Verlangen zum Nachweis eines angemessenen  
      Leistungsersatzes zu zumutbaren Bedingungen und zur Übernahme der Umzugs-    
      kosten in angemessenem Umfang verpflichtet. § 115 Abs. 4 SGB XI bleibt unbe- 
      rührt. 
 
(2) Hat die Einrichtung nach § 15 Abs. 1 Satz 1 aus den Gründen des § 15 Abs. 1 Satz  
     3 Nr. 1 gekündigt, so hat sie der Bewohnerin/dem Bewohner auf deren/dessen Ver- 
     langen einen angemessenen Leistungsersatz zu zumutbaren Bedingungen nachzu- 
     weisen. Die Einrichtung hat auch die Kosten des Umzuges in angemessenem Um- 
     fang zu tragen. 
 
(5) Die Bewohnerin/der Bewohner kann den Nachweis eines angemessenen Leis-

tungsersatzes zu zumutbaren Bedingungen nach Abs. 1 auch dann verlangen, 
wenn er/sie noch nicht gekündigt hat. 
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Duisburg, den  xxxxxxx 
 
 
 
 
 
............................................................   ............................................................................ 
 
 (für die Einrichtung)                         (Bewohnerin/Bewohner) 
 
                                                    ............................................................................ 
               (ggf. rechtliche Betreuerin oder rechtlicher Be- 
       treuer/ Bevollmächtigte oder Bevollmächtigter)
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<<BewoAnrede>> 
<<BewoVorname>> <<BewoName>> 
Zu den Tannen 10-12 
47269 Duisburg 
 
           17.12.2007 
 
 
Sehr geehrte(r) <<BewoAnrede>> <<BewoName>> 
 
 
wir möchten Sie ganz dringend darum bitten - auch zu Ihrer eigenen Sicherheit – 
keine größeren Barbeträge oder wertvollen Gegenstände wie z.B. teuren Schmuck, 
auf Ihrem Zimmer zu verwahren. 
 
Im Falle eines Verlustes besteht von Seiten der Einrichtung kein Versicherungs- 
schutz. 
 
Wir bieten Ihnen die für Sie kostenlose Möglichkeit, für Barbeträge ein Verwahrgeld- 
konto einzurichten oder den Tresor der Verwaltung zu nutzen, so dass Sie jederzeit 
zu den Bürozeiten über Ihr Eigentum verfügen können. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Dr Sabine Josat, MScN 
Geschäftsführerin 
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Anlage 7 zum Heimvertrag 
 
Recht auf Beratung und Beschwerde 
 
°  Wenn Sie Beratung brauchen oder Beschwerden haben, wenden Sie sich zunächst 
   an die zuständige Wohnbereichsleitung. 
 
°  Weiter haben Sie selbstverständlich die Möglichkeit, sich an die Einrichtungsleitung, 
   Frau Dr. Josat oder an die Pflegedienstleitung im Hause zu wenden. 
 
°  Vom Träger steht Ihnen als Ansprechpartner der Referent für Altenhilfe in der  
   Theodor Fliedner Stiftung, Herr Wolfs, Fliednerstraße 2, 45481 Mülheim/Ruhr, 
   zur Verfügung. 
 
°  Sie können Ihre Beratungswünsche oder Beschwerden auch an den Heimbeirat 
   richten. Die Vorsitzende ist zur Zeit Frau Schaudi. Sie ist zu erreichen im Haus 2, 
   Zu den Tannen 10-12. 
 
°  Für Ihre Beschwerden und Anregungen liegen auf den Wohnbereichen  
   entsprechende Formulare bereit. 
 
°  Nachfolgend sind einige Anschriften von Institutionen aufgeführt, an die Sie sich 
    auch wenden können: 
 
    1. Zuständiger Spitzenverband der Freien Wohnfahrtspflege: 
        Diakonisches Werk der Evangelischen Kirche im Rheinland 
        Lenaustraße 41, 40470 Düsseldorf 
     
    2. Zuständige Heimaufsicht: 
        Stadt Duisburg, Heimaufsicht, Herr Salasse, Postfach, 47049 Duisburg 
    
    3. Zuständige Sozialhilfeträger: 
        Amt für Soziales und Wohnen, Postfach, 47049 Duisburg 
        Landschaftsverband Rheinland, Dez. 7, Postfach, 50663 Köln 
     
    4. Örtliche Verbraucherberatung 
     
    5. Kranken- und Pflegekasse 
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Anlage 6 zum Heimvertrag 
 
Selbstverpflichtung der Freien Wohlfahrtsverbände des Landes Nordrhein- 
Westfalen für internes und externes Beschwerdemanagement in Einrichtungen 
und Diensten der Pflege, Alten- und Behindertenarbeit 
 
1.  
Beschwerden von Bewohnerinnen und Bewohnern bzw. Patientinnen und  
Patienten sowie Klientinnen und Klienten in Einrichtungen der Freien Wohl- 
fahrtspflege in Nordrhein-Westfalen (insbesondere in Pflegeeinrichtungen der  
stationären, teilstationären und häuslichen Pflege) sind selbstverständlicher  
Baustein der systematischen Qualitätssicherung. Das Vorhandensein eines 
Beschwerdemanagements wird deshalb von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
und den Trägern als Chance zur Weiterentwicklung einer menschengerechten 
fachlichen Arbeit verstanden. 
 
2. 
In den Einrichtungen und Diensten können Beschwerden jederzeit vorgebracht 
werden, in jedem Fall zu den üblichen Geschäftszeiten.  
Die Träger und Einrichtungen sorgen dafür, dass die Beschwerden unverzüglich 
dokumentiert und einer für die Einrichtung zuständigen Person oder Beschwerde- 
stelle unterbreitet werden. 
Den Beschwerdeführenden muss deutlich sein, dass Vorfälle konkret benannt 
werden müssen, damit eine sachgerechte Bearbeitung der Beschwerde möglich 
ist. Jeder Träger wird Grundsätze eines solchen „internen Beschwerdemanagements“ 
festlegen und diese in geeigneter Weise bekannt machen. 
 
3. 
Jede Einrichtung teilt ihren Vertragspartnerinnen und Vertragspartnern Anschriften 
und Telefonnummern interner und externer Stellen mit, wie z.B. 
a) vom Träger beauftragte Person zur Entgegennahme von Beschwerden  
     (interne Beschwerdestelle) 
b) Heimbeirat 
c) Spitzenverband der Freien Wohlfahrtspflege 
d) Heimaufsicht 
e) zuständige Kranken- und Pflegekasse 
 f) Sozialhilfeträger 
g) Verbraucherberatung 
 
4.  
Die 17 Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege verpflichten sich, 
 
a) durch geeignete verbandliche Informations- und Fortbildungsveranstaltungen die     
     Beschwerdekultur in den Einrichtungen der Freien Wohlfahrtspflege auszubauen. 
 
b) auf jede eingehende (mündlich oder schriftlich) erhobene Beschwerde binnen  
    7 Tagen zu reagieren. Soweit erforderlich, werden die Spitzenverbände im Rahmen 
    ihrer satzungsgemäßen Aufgaben beraten, vermitteln und in streitigen Fällen  
    moderieren, soweit dies gewünscht wird. 
 
5. 
In den Musterverträgen der Arbeitsgemeinschaft der Spitzenverbände der Freien 
Wohlfahrtspflege wird den Klienten der Freien Wohlfahrtspflege ein Rechtsanspruch 
auf Einhaltung dieser Selbstverpflichtung eingeräumt. 
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